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Meinem Vater





Vorwort

Dass ich die vorliegende Arbeit im November 2017 als Dissertation bei 
der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer einreichen 
konnte, ist für mich auch heute noch schwer zu glauben. Ich habe mich seit 
dem Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaft an der Universität 
Leipzig im Jahre 2005 mit der Idee einer Promotion getragen, habe mit The
men und Fragen geliebäugelt und sie allesamt wieder verworfen. Meine zeit
intensive Tätigkeit als Rechtsanwältin (seit 2007) und Fachanwältin für Ver
waltungsrecht (seit 2012) auf dem sich rasant entwickelnden Gebiet des 
Umwelt und Fachplanungsrechts ließ mir wenig Raum, mich einem solch 
intensiven wissenschaftlichen Projekt ernsthaft zu widmen.

Die Tatsache, dass das vorliegende Werk dennoch geschrieben wurde, 
verdanke ich vor allem drei Personen: Mein Vater Hubert Kunze hat in mir 
den Willen geweckt, das Projekt einer Doktorarbeit nicht aufzugeben und 
meine Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten unter Beweis zu stellen, 
indem er mich mein ganzes Leben lang unterstützt, mich stets auf das Stre
ben zur Selbstverbesserung verpflichtet und mit gut dosierten Mahnungen 
zur rechten Zeit ein Scheitern als Option unmöglich gemacht hat. Meinem 
Mentor und Kollegen Wolfgang Baumann verdanke ich die Gelegenheit, an
hand der anspruchsvollen und spannenden Mandate der Kanzlei Baumann 
Rechtsanwälte aus Sicht der Praxis in die Tiefen des Luftverkehrsrechts ein
zutauchen und das strategische Denken einer Rechtsanwältin zu erwerben. 
Wolfgang Baumann hat mir von Anbeginn meiner anwaltlichen Tätigkeit an 
vollstes Vertrauen geschenkt und die Freiheit gelassen, mich als Rechtsan
wältin zu entfalten und zugleich wissenschaftlich weiterzuentwickeln. 
Schließlich konnte die vorliegende Arbeit auch nicht ohne Prof. Dr. Peter 
Wysk entstehen, den ich zufällig in dem Moment kennenlernen durfte, in 
dem ich reif und bereit für die Bewältigung einer Promotionsaufgabe war 
und der in vielen Gesprächen mit stets schonungsloser Kritik und schrecklich 
klugen und unangenehmen Hinweisen zu meinen Entwürfen das Werden 
meiner Arbeit strukturiert und geleitet und mich konsequent ermutigt hat, 
weiterzumachen. Ihnen allen gilt mein innigster Dank.

Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Jan Ziekow danke ich herzlich für das bereitwil
lige Eingehen des Wagnisses, eine in Vollzeit tätige Praktikerin als Promo
tionsbewerberin anzunehmen. Dank seiner wertvollen Hinweise und Emp
fehlungen gelang es, eine Arbeit mit hohem wissenschaftlichen Anspruch 
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vorzulegen, die Herr Professor Ziekow zudem in einem umfänglichen Gut
achten sehr freundlich und wohlwollend bewertet hat. Herrn Prof. Dr. Ulrich 
Stelkens danke ich für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens und eine 
intensive Korrektur der Arbeit mit vielen weiterführenden Hinweisen. Beiden 
gilt zudem gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Knorr mein 
Dank für eine spannende und doch entspannte Disputation.

Dank schulde ich auch der Bundesvereinigung gegen Fluglärm e. V., die 
freundlicherweise den Druck der Arbeit unterstützt hat, sowie dem Verlag 
Duncker & Humblot, der das vorliegende Werk bereitwillig und unkompli
ziert in sein Programm aufgenommen hat. 

Herrn Dr. Christian Maschke danke ich für die intensiven Gespräche, in 
denen er mich die wesentlichen Grundlagen der Lärmphysik und der Lärm
medizin gelehrt hat. Herrn Dieter Faulenbach da Costa gilt mein Dank und 
mein Respekt für seine unendliche Geduld bei der Erläuterung flugverkehrs
technischer Fragen und die Erweiterung meines Blickwinkels auf die Sicht 
eines Fachplaners für Flughäfen. Herrn Prof. Dr. Rüdiger Rubel und Herrn 
Uwe Wollmann danke ich für ihr offenes Ohr bei aufgetretenen Fragen zur 
praktischen Perspektive der Gerichte und der Verwaltung. 

Frau Steffi Kirschstein und Herrn Justus Wulff danke ich für ihre hervor
ragende Unterstützung bei der Vorbereitung der Veröffentlichung durch Re
cherchearbeiten und der Organisation der Drucklegung des Werkes sowie 
dafür, dass sie in unserer täglichen Zusammenarbeit immer für gute Laune 
sorgen. Herrn Christian Elster kommt das Verdienst zu, die Arbeit aus Sicht 
eines Nichtjuristen kritisch gelesen und beurteilt zu haben, auch ihm gilt 
mein herzlicher Dank. Schließlich danke ich Frau Henrike Groß für ihre 
Unterstützung bei der Erstellung des Stichwortverzeichnisses. 

Meiner Mutter Jutta Kunze, meiner Schwester Kati Frischko und meinen 
Freunden gilt mein herzlichster Dank für ihre Unterstützung gerade bei mei
nen Bemühungen, von der Arbeit abzulassen und Zeit für mich und meine 
Familie zu finden. 

Mein größter Dank gilt meinem Ehemann Enrico Heß, der mich in allen 
Dingen, die ich tue, vorbehaltlos unterstützt und dem zugleich Titel und Er
folge in ganz wunderbarer Weise unwichtig sind. Er und unser Sohn Smudo 
waren und sind mein Kraftzentrum, ohne das ich die Zumutungen der hier 
vorgelegten Arbeit nicht bewältigt hätte.

Leipzig, im Juni 2019 Franziska Heß
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ZfBR Zeitschrift für deutsches und Internationales Baurecht
ZfW Zeitschrift für Wasserrecht
ZLW Zeitschrift für Luft und Weltraumrecht

ZUR Zeitschrift für Umweltrecht



A. Einleitung

Luftverkehr ist in unserer gesellschaftlichen Realität ein selbstverständ
licher Bestandteil des Lebens und wird nicht selten als besonderer Ausdruck 
von Freiheit verstanden, die im Postulat der grundsätzlichen Freiheit des 
Luftverkehrs in § 1 Abs. 1 LuftVG1 eine normativrechtliche Grundlage ge
funden hat. Die Möglichkeit, Luftfahrzeuge zum Transport von Personen und 
Waren einzusetzen, ist ein bedeutender Wirtschafts und Standortfaktor und 
kann zugleich das gesellschaftliche und persönliche Bedürfnis nach Mobilität 
mit den durch die Nutzung des Luftraums eröffneten besonderen Vorteilen 
befriedigen. Zugleich sind Flughäfen sowohl hinsichtlich ihrer Anlegung als 
auch ihrer Nutzung durch startende und landende Luftfahrzeuge eine Quelle 
vielfältiger Umweltbelastungen und Sicherheitsgefahren. 

Nach aktuellen Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung ist die Flug
lärmgeräuschbelastung bei gleichem Mittelungspegel mit höheren Belästi
gungen assoziiert als Straßenverkehrs und Schienenlärm und erweist sich 
bei kombinierter Verkehrslärmbelastung als dominierender Einflussfaktor auf 
die Gesamtlärmbelastung.2 Der nächtliche Fluglärm hat sich dabei als die 
gefährlichste Lärmbelastung erwiesen.3

Zwar ist zweifelsfrei, dass die Luftfahrttechnik dank steter Weiterentwick
lung zu deutlich leiseren Flugzeugen geführt hat,4 allerdings werden die 
hierdurch erzielten Lärmminderungseffekte durch das bisher stets nur kurz

1 Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 
(BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 11 des Gesetzes vom 20. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, im Folgenden LuftVG.

2 Vgl. z. B. die Ergebnisse der NORAHStudie (Noiserelated annoyance, cogni
tion and health), 2015, Endbericht, Band 3, Wirkungen von Verkehrslärm auf die 
Belästigung und Lebensqualität, S. 16, Online verfügbar unter www.laermstudie.de, 
letzter Abruf am 11.09.2017; zusammenfassend zum aktuellen Stand der Lärmwir
kungsforschung vgl. statt vieler Kaltenbach / Maschke / Heß / Niemann / Führ, Gesund
heitsschäden, Belästigungen und Lernstörungen durch Fluglärm – Stand der aktuellen 
Lärmwirkungsforschung und gesetzgeberische Konsequenzen, Interdisziplinäre Medi
zin 7 / 2016, S. 5 ff.

3 Kaltenbach / Maschke / Heß / Niemann / Führ, Gesundheitsschäden, Belästigungen 
und Lernstörungen durch Fluglärm – Stand der aktuellen Lärmwirkungsforschung, 
Interdisziplinäre Medizin 7 / 2016, S. 30.

4 Vgl. aber auch den gegenläufigen Trend bei neuen Triebwerkskonzepten wie 
„open rotors“, die zwar eine deutliche Treibstoffreduzierung, aber zugleich eine deut
lich höhere Lärmemission bewirken. Dazu SRU 2014, Rn. 7 m. w. N.

http://www.laermstudie.de
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zeitig unterbrochene Wachstum des Luftverkehrs und die hiermit verbundene 
Steigerung der Flugbewegungszahlen aufgezehrt.5 

Auch künftig werden dem Luftverkehr steigende Zahlen bei Flugbewegun
gen, Passagieren und Fracht vorausgesagt. So rechnete die Bundesregierung 
bereits im Flughafenkonzept 2009 damit, dass sich die Zahl der Passagiere 
auf den deutschen Flughäfen im Linien und Charterverkehr bis 2020 jähr
lich durchschnittlich um 4,2 % im Verhältnis zum Bezugsjahr 2005 erhöhen 
wird.6 Bei der Luftfracht wurden eine Steigerung von 117 % und eine mitt
lere jährliche Zuwachsrate von 5,3 % prognostiziert, für die Flugbewegungen 
wurde bis 2020 eine durchschnittliche jährliche Steigerung von 2,6 % ange
nommen.7 Nach dem Krisenjahr 2009, in dem das Passagieraufkommen um 
4,6 % auf 92 Mio. Passagiere auf den deutschen Flughäfen zurückgegangen 
war, hat sich der Luftverkehr in den Folgejahren erholt und in 2014 ein Vo
lumen von 105 Mio. Passagieren erreicht. Damit hat der Luftverkehr seit 
2009 um 13 Mio. Passagiere bzw. um 14 % zugenommen.8 Mit diesem hohen 
Passagierwachstum ging nur eine vergleichsweise geringe Steigerung der 
Flugbewegungen einher, da mehr Fluggerät mit höherer Sitzplatzkapazität 
eingesetzt wurde. Der in Deutschland im Hinblick auf die Flugbewegungen 
seit dem Jahre 2008 rückläufige Trend ist zwar im Jahre 2014 zum Stillstand 
gekommen, gleichwohl betrug bei insgesamt 943.000 Flügen an deutschen 
Flughäfen die Steigerungsrate nur 0,3 %.9 Langfristig rechnet der DLR bis 
2030 mit einem Flugbewegungswachstum von 0,81 % p. a.10 

Auch wenn die angestellten Prognosen im Detail divergieren, lässt sich ins
gesamt absehen, dass die Zahl der Flugbewegungen mittel bis langfristig 
bundesweit stetig zunehmen wird.11 Verbunden hiermit ist auch eine Steige
rung der Zahl der von (Luft)Verkehrslärm betroffenen Personen. Wie viele 
Menschen tatsächlich von Fluglärm betroffen sind, lässt sich bisher nicht ge
nau feststellen, insbesondere geben die Ergebnisse der Lärmkartierungen ge
mäß § 47c Abs. 1 BImSchG hierüber bisher keinen vollständigen Überblick.12 

5 Vgl. exemplarisch SRU 2014, Rn. 6 m. w. N.; lesenswert zu den Möglichkeiten 
der Lärmminderung durch technische Verbesserungen an den Luftfahrzeugen DLR, 
Abschlussbericht „Leiser Flugverkehr II“, 2007.

6 Flughafenkonzept der Bundesregierung 2009, S. 9.
7 Flughafenkonzept der Bundesregierung 2009, S. 11.
8 Siehe DLR 2015, S. 8.
9 Vgl. zum Ganzen DLR 2015, S. 11, 131.
10 DLR 2015, S. 123; auch im Berichtsjahr 2015 hielt der positive Trend bei den 

Passagierzahlen und den Flugbewegungen an, vgl. DLR 2016, S. 8 f.
11 Vgl. SRU 2014, Rn. 8; DLR 2015, S. 123; vgl. aber DLR 2016, S. 124 ff. zu den 

Auswirkungen des Brexit auf die Lufverkehrsnachfrage.
12 Grund hierfür ist, dass beim Fluglärm nur die Großflughäfen mit mindestens 

50.000 Flugbewegungen im Jahr (§ 47b Nr. 5 BImSchG) erfasst werden und zudem 
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Angesichts der geschilderten Dominanz des Fluglärms im Vergleich zu ande
ren Verkehrslärmquellen und der unbestrittenen Gesundheitsrelevanz des 
Lärms muss sowohl der aktuell bereits bestehenden Belastungssituation als 
auch der künftigen Entwicklung besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer
den.

Fluglärm ist damit aktuell und künftig ein ernstzunehmendes Problem, für 
dessen Bewältigung angesichts des verfassungsrechtlich gewährleisteten 
Schutzes der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG), des nach 
Art. 3 Abs. 1 EUGrundrechteCharta und als Unionsgrundrecht13 geltenden 
Rechts auf körperliche und geistige Unversehrtheit alle denkbaren Anstren
gungen gerechtfertigt sind. Zudem gewährleistet Art. 8 Abs. 1 EMRK als 
völkerrechtlicher Vertrag, dem die Union nach Art. 6 Abs. 2 des Vertrages 
über die Europäische Union (EUV) beigetreten ist und dessen Garantien als 
allgemeine Grundsätze des Unionsrechts gelten (Art. 6 Abs. 3 EUV), einen 
Anspruch auf Schutz vor Lärm im eigenen Lebensumfeld als Bestandteil des 
Rechts auf Achtung des Privat und Familienlebens.14

Die Auseinandersetzungen um die Erweiterung des Flughafens Frankfurt 
Main durch eine neue Landebahn Nordwest15 und den Ausbau des Flugha
fens Schönefeld zum Großflughafen BerlinBrandenburg16 sowie die Errich

nur Lärm kartiert wird, der einen TagAbendNachtPegel LDEN von 55 dB(A) bzw. 
einen über die Nachtzeit von 8 Stunden gemittelten Pegel LNight von 50 dB(A) über
schritten hat. Die Anzahl der in den Lärmkarten verzeichneten betroffenen Personen 
kann deshalb nicht mit „Lärmbetroffenen in Deutschland“ gleichgesetzt werden, vgl. 
zum Ganzen Umweltbundesamt, Lärmbilanz 2015, S. 39. Künftig könnte hier die 
geplante Überarbeitung der Richtlinie 2002 / 49 / EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs
lärm (Umgebungslärmrichtlinie) durch eine Ausweitung der Kartierungspflicht auch 
auf kleinere Flughäfen für eine Verbesserung der Datenbasis sorgen, die u. a. von der 
Europäischen Umweltagentur für erforderlich erachtet wird, vgl. EEAReport, Noise 
in Europe 2014, S. 5 (Schlussfolgerung Nr. 9). 

13 Vgl. EuGH, Urteil vom 14.05.1998 – Lucaccioni, ECLI:EU:T:1998:105; allge
mein zu den Uniosgrundrechten siehe statt vieler Ehlers, Europäische Grundrechte 
und Grundfreiheiten, § 14, S. 513 ff.

14 Vgl. EGMR, Urteil vom 02.10.2001, Hatton u. a. gegen Großbritannien, 
Nr. 36022 / 97; abgedruckt in ÖJZ 2003, 72; restriktiver EGMR (Große Kammer), 
Urteil vom 08.07.2003, Hatton u. a. gegen Großbritannien, Nr. 36022 / 97; abgedruckt 
in NVwZ 2004, 1465.

15 Hier insbesondere die Diskussion um die sog. Südumfliegung als Folge der 
 Errichtung der neuen Landebahn, dazu VGH Kassel, Urteil vom 03.09.2013, 9 C 
323 / 12, ECLI:DE:VGHHE:2013:0903.9C323.12.T.0A, abgedruckt in DVBl. 2014, 
459–464; nachgehend BVerwG, Urteil vom 10.12.2015, 4 C 15 / 14, ECLI:DE:BVerwG: 
2015:101215U4C15.14.0, abgedruckt in NVwZRR 2016, 323–325.

16 Vgl. hier einerseits die erneuten Klageversuche gegen den seit mehr als 5 Jahren 
bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau des Flughafens in 


